
Datum: 11. März 2016

Beitragsordnung

Präambel
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Vereinssatzung. Sie regelt die 
Beitrags-verpflichtungen der Mitglieder im Dorfverein „JA!ackerather Dorf-Forum“ 
und kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.

 

Mitgliedsbeiträge

§1 -  Mitgliedsbeiträge

(1) Es werden folgende Mitgliedsbeiträge festgelegt:

         Mitgliedsbeitrag

– Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr 24,00 Euro/Jahr

– Partner / Ehepartner eines Mitglieds 12,00 Euro/Jahr

– Schüler, Studenten, Auszubildende 12,00 Euro/Jahr

– Vereins-/Firmenmitgliedschaft 48,00 Euro/Jahr

– Ehrenmitglieder                           0,00 Euro/Jahr

 

(2) Bei unterjährigem Eintritt in den Verein erfolgt die Berechnung des  
Jahresmitgliedsbeitrages anteilig, beginnend ab dem Eintrittsmonat.

(3) Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, entrichten den vollen 
Beitrag, sofern sie nicht Schüler, Studenten oder Auszubildende sind.

(4) Kinder sind im Zuge einer Familienmitgliedschaft bis zum Erreichen des 
Lebensalters der Beitragspflicht beitragsfrei.

(5) Eine Aufnahmegebühr wird derzeit nicht erhoben.

 



§2 -  Gültigkeit der Mitgliedsbeiträge

(1) Die in §1 genannten Mitgliedsbeiträge gelten jeweils für ein Kalenderjahr. Diese 
werden, sofern keine anderslautende Mitteilung erfolgt, jeweils zum 15. Februar 
eines jeden Jahres mittels einer SEPA-Lastschrift von dem Konto des 
Vereinsmitgliedes eingezogen, für welches dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat 
vorliegt. Ist der Fälligkeitstermin kein Bankarbeitstag, verschiebt sich der 
Fälligkeitstermin auf den nächsten Bankarbeitstag.

(2) Änderungen werden von der Jahresmitgliederversammlung vorgeschlagen, 
festgelegt und beschlossen.

(3) Für das Gründungsjahr (Rumpfjahr) ist von den Mitgliedern der volle Beitrag zu 
zahlen.

 

Inkrafttreten
Diese Beitragsordnung tritt mit Wirkung und Beschluss vom 11.03.2016 in Kraft. 
Weitere erforderliche Änderungen können entsprechend §2 durchgeführt werden.

 

Unterschriften Vorstand:

Wolfgang Sieben Andrea Brendgen Georg Dienst 

Vorsitzender Kassiererin Schriftführer
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